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1 Umstellung EU-Standard auf Überweisung Elektronisch 

 

Im SEPA-Verfahren ist innerhalb des SEPA- Zahlungsraumes keine Unterscheidung 

mehr erforderlich. Bei Arbeitnehmern mit der Zahlungsart EU-Standard kann nun 

Überweisung Elektronisch eingestellt werden.  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Lohnhotline. 

lohn-hotline@eurodata.de 

  

mailto:lohn-hotline@eurodata.de
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2 Export Buchungsliste 

 

Als neues Exportformat steht unter Dienste > Rechnungswesen > Buchungen ex-

portieren die Übergabe nach FibuNet zur Verfügung. 
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3 PDF-Export der Lohnsteuerbescheinigung 

 

Künftig ist bei den Lohnsteuerbescheinigungen nicht nur der Druck auf Papier möglich, 

sondern die Übergabe in ein PDF-Dokument analog z.B. der Entgeltabrechnung. Der 

Archivexport ist weiterhin noch nicht möglich.  
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4 Neue Warnungen bei Personengruppe 109 und RV-
Freiheit 

 

Hat sich der Minijobber bereits vor dem 1. Januar 2013 für die Rentenversicherungs-

pflicht entschieden und Rentenversicherungsbeiträge freiwillig aufgestockt, kann er 

dies nach neuem Recht nicht mehr rückgängig machen. Der Minijobber bleibt weiter-

hin rentenversicherungspflichtig und kann sich nicht befreien lassen. 

Bei Umstellung der Beitragsgruppe RV von 1 auf 5 erhalten Sie eine entsprechende 

Warnung.  

 

 

 

Ebenso verhält es sich im umgekehrten Fall. Ist ein Arbeitnehmer nach dem 01.01.13 

eingetreten und hat auf die RV-Pflicht befreien lassen, kann er innerhalb des beste-

henden Beschäftigungsverhältnisses nicht wieder RV-pflichtig werden. Bei Umstellung 

der Beitragsgruppe RV von 5 auf 1 erhalten Sie eine entsprechende Warnung.  

 

 

  

http://www.minijob-zentrale.de/DE/0_Home/01_mj_im_gewerblichen_bereich/10_aufstockung_rv/node.html
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5 Neue Fehlzeit wegen Organ-/Gewebsspende 

 

Unter den Fehlzeiten steht eine neue Auswahlmöglichkeit zur Verfügung. Hierbei han-

delt es sich um die Entgeltfortzahlung im Falle von Organ-/Gewebsspende.  

 

 

 

Die Erstattung der Aufwendungen, die Arbeitgebern infolge der Organspende eines 

Arbeitnehmers entstehen, ist nicht im Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) geregelt. 

Sie können daher auch nicht über das Ausgleichsverfahren der Umlage 1 (U1) erstat-

tet werden. 

Die Erstattung ist bei der Krankenkasse zu beantragen, bei welcher der Organemp-

fänger versichert ist. Ist der Organempfänger nicht Mitglied einer gesetzlichen Kran-

kenkasse, erstattet der Kostenträger der Organtransplantation (PKV-Unternehmen, 

Beihilfeträger) dem Arbeitgeber die entstandenen Aufwendungen. 

Ist eine solche Fehlzeit erfasst, ist der Dialog zum Erstellen eines Erstattungsantrages 

nicht bearbeitbar.  

 

 


